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Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 221,00 € nebst Zinsen

hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basisztnssatz seit

1 1 .04.2012 zu bezahlen.

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläqer 25 96 und die Be-

klagte 75 % zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Berufung wird nicht zugelassen.

Besch I uss

Der Streitwert wird auf 296 € festgesetzt.

(abgekürzt nach $ 313a Abs. 1 ZPO)

Entscheidu ngsgrü nde

Die Parteienrstreiten über restliche Mietwagenkosten aus einem Verkehrsunfallvom 24. Januar
2012 in Königshofen rm Gewerbegebiet. Beteiligt war der Klägg1 alq Halter und Eiqentümer des
Pkw BMW 3er,325i, Limousine, amttiches Kerinzeichenf l4l Kw,ä+g+ cm3, rrst-
zulassung 2004 und der Versicherungsnehmer der Beklagten (Haftpfllchtversicherung), deren al-
leinige Haftung unstreitig ist. Der Kläger hatvom 30. Januar bis 2. Februar2012 ein Ersatzfahr-
zeug gemietet (während der Reparaturdauer seines Fahrzeugs). In Rechnung gestellt wurden
675 € (Anl. f(1). Die Beklagte hat 454 € gezahlt, offen sind noch 221€, die der Kläger im streiti-
gen Verfahren fordert zuzüglich Zinsen ab dem 1'1. April 2012 (Ablauf der mit Anwaltsschreiben
vom 29. Mär22012 gesetzten Zahlungsfrist, K4, Seite 35 derAkte). Des Weiteren verlangtder
Kläger Erstattung der Kosten für das Einholen eines Reparaturablaufplans (Anl. K2, Seite 29 der
Akte). In Rer:hnung gestellt wurden am 3. Februar 2012 (K3, Seite 33) 63,03 € netto bzw. 75 €
brutto.

Der Kläger trägt vor, sein Fahrzeug unterfalle der Klasse 7 der Schwacke-Liste, er habe jedoch
ein Fahrzeu,J gemietet zum Preis der Klasse 5 basierend auf dem Schwacke-Tarit 2011 für das
Postleitzahlerngebiet 747. Er habe sich wirksam verpflichtet, die Mietwagenkosten zu bezahlen.
Er habe daher seinerseits einen Anspruch gegen die Beklagte. Internetangebote habe er nicht be-
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rticksichtigerr müssen, zumal er nicht über einen Internetzugang verfüge. Die Angebote, die die

Beklagte vorlege, stammten nicht aus dem streitgegenständlichen Zeitraum, der Kläger lebe auf

dem Land, ihm seien nicht ohne weiteres günstigere Tarife zugänglich gewesen. Eine Eigener-

soarnrs müsse er sich nicht anrechnen lassen, hingegen seien zu Recht zusätzliche Kosten an-

gefalen für <Jie Haftungsbefreiung (500 € Selbstbeteiligung), das Zustellen/Abholen und die Ausrü-

stung mit Winterreifen. Wegen des zögerlichen Regulierungsverhaltens der Beklagten habe er

einen Reparaturablaufplan einholen dürfen, dies entspreche auch der gängigen Praxis. Er habe

seinen Schaiden, insbesondere die Mietdauer, beziffern müssen. Am 8. Februar 2012 sei der

Schaden des Klägers beziffert worden, erst am 13. Februar 2012habe die Beklagte eine Zwi-

schennachricht gesandt und am 20. März 2012 Regulierungsverhalten gezeigt.

tter Kläger beantragte:

Die Beklagte wird verurterlt, an den Kläger 360,09 € nebst Zinsen hieraus i.H.v' 5 Prozent-

punkl.en über dem Basiszinssatz seit '1 1. April 2012 zu bezahlen.

!)ie Beklagte beantragte:

Die Klage wird abgewiesen.

E:s fehle bereits an einem wirksamen Mietvertrag, der Kläger habe nicht gewusst, dass Kosten

b,erechnet lt,ürden für das Zurverfügungstellen eines Mietfahzeugs. Die Erforderlichkeit des Ta-

rfs werde b,estritten. Der Kläger habe unter Verstoß gegen die Pflicht, den Schaden gering zu

l"ralten, keinr: anderen Angebote eingeholt, sondern zu einem weit überhöhten Unfallersatztarif ge-

rnrietet. Dies ergebe sich aus Internetangeboten (Anl. Bl ), die die Beklagte vorgelegt hat. Der Klä-

gler habe seine Kreditkarte benutzen können, um das Fahrzeug zu erhalten. Ohnehin sei die

Sichwacke-L-iste ungeeignet als Schätzungsgrundlage, Wenn überhaupt so sei auf die Fraunho-

f,er Studie alczustellen. Das Unfallfahrzeug unterfalle der Gruppe 05 nach Schwacke, laut Fraun-

l-rofer Studierwäre mit Kosten i.H.v. 61 ,17 €pro Tag bzw. 244,68 € inklusive Steuern und Vollkas-

k.oversicherung sowie aller Kilometer für vier Tage zu rechnen gewesen. lm Einzugsbereich des

l(lägers gebe es eine Vielzahl an anderen Anbietern von Mietwagen. Die Haftungsbefreiung sei

auch in der Schwacke-Liste 201 1 bereits im Normaltarif enthalten. Ein Unfallersatztarif sei nicht

errforderlich gewesen.

lVegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Gemäß g 4g5a ZPO bestimmt das Gericht das Verfahren nach billigem Ermessen. Innerhalb die-

ses Entscheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsätzlich den gesamten Akteninhalt.

Die zulässige Klage ist mit Blick auf die noch offenen Mietwagenkosten und die diesbezüglichen

ilinsen voll lcegründet. Die Kosten für den Reparaturablaufplan kann der Kläger allerdings nicht

beanspruchen.

Die Haftung der Beklagten zu 100 % für den streitgegenständlichen Unfall gemäß den $$ 7, 17,

1B Straßenrrerkehrsgesetz, $$ '115, 116 VVG ist unstreitig, Entgegen der Auffassung der Beklag-

ten hat sie noch nicht den Gesamtschaden des Klägers ausgeglichen.

Der Kläger hat für den Zeitraum vom 30. Januar bis 03. Februar 2012 (4 Tage)ein Fahrzeug ge-

rnietet zum Preis der Gruppe 05. Das Gericht ist davon überzeugt, dass ein wirksamer Mietver-

trag, $g 535 ff. BGB, vorliegt, und dass der Kläger einen Vermögensschaden in Höhe der Mietwa-
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g;enrechnung erlitten hat bzw. sich unfallbedingt mit einer Verbindlichkeit belastet hat, für die die

t3eklagte haftet. Über die wesentlichen Einzelheiten haben sich der Kläger und das Mtetwagenun-

ternehmen lSeeinigt, nämlich über die Hauptleistungspflichten, d.h. das Zurverfügungstellen ei-

nes Ersatzfghrzeugs für die Dauer der Reparatur und die Vergütungspflicht. Der Kläger wusste,

cJass das Fahrzeug nicht ohne Vergütung zur Verfügung gestellt werden würde, selbst wenn er

annahm, dir,' Kosten letztlich nicht selbst tragen zu müssen. Insbesondere ist es nicht erforder-

I ch für die lVirksamkeit eines Vertrages, dass die Vergritung explizit und der Höhe nach gere-

gelt wird. Drass dies dem Gesetz nicht fremd ist, ergibt sich nicht zulelzt aus $ 315 BGB, wo-

nach es zulässig ist, die Leistung durch eine Partei nach billigem Ermessen festlegen zu las-

s;en. In der vorgelegten Mietvertragsurkunde stehen ausdrücklich Preise. Das Datum der Überga-

be des Fahrzeugs ist vermerkt. Der Kläger hat selbst am 30.01.2012 unterschrieben. Unerheb-

lich ist, das:s die tatsächliche Mietdauer noch nicht feststand angesichts der noch durchzuführen-

clen Reparatur, so dass auch der Endpreis nicht im Vertrag geregelt werden konnte. Eine Pflicht-

irerletzung cies Mietwagenunternehmens ist nicht erkennbar. Ohnehin wäre es der Beklagten un-

benommen, sich eventuelle Gegenansprüche des Klägers gegen das Mietwagenunternehmen

gemäß S 2t'5 BGB abtreten zu lassen. Nachdem der Kläger jedoch zunächst mit den Rech-

nungskosten belastet ist, ist ihm auch ein entsprechender Schaden entstanden. Grundsätzlich

ist die Beklagte daher verpflichtet, dem Kläger diesen Schaden gemäß $ 249 Abs, 1 BGB im We-

ge der Naturalrestitution zu ersetzen, d.h. diese Kosten zu Übernehmen, soweit sie kausal und

adäquat aulf das Unfallereignis zurückzuführen sind.

Der Kläger kann vor diesem Hintergrund die tatsächlich entstandenen Kosten verlangen, da sie

unter dem Eletrag liegen, der regelmäßig zu erwarten gewesen wäre für das Mieten eines Fahr-

;reugs der f(lasse 7 , der sein Fahrzeug laut Schwacke-Liste - Automietwagenklassen - 2012 (Sei-

te 45) unterfällt, für vier Tage zu einem Normaltarif im Postleitzahlengebiet des Wohnorts des

l(lägers uncl des Reparaturorts(747) zuzüglich derAuslagen für das Zustellen und Abholen des

f:ahrzeugs rund die Ausrüstung mit Winterreifen abzüglich einer Eigenersparnis i.H.v. '10 Pro-

:rent. Die erforderlichen Kosten schätzt das Gericht nach Schwacke.

Der Kläger kann als Geschädigter nach der obergerichtlichen Rechtsprechung vom Schädiger

und/oder derssen Haftpflichtversicherer nach $ 249 Abs. 2 BGB als erforderlichen Herstellungs-

aufwand den Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschaftlich

denkender l\4ensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig halten darf.

Der Geschäidigte ist hierbei nach dem aus dem Grundsatz der Erforderlichkeit hergeleiteten Wirt-

schaftlichkeritsgebot gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren von mehreren möglichen den

rryirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu wählen. Das bedeutet, dass er von mehre-

ren auf dem örtlich relevanten Markt - nicht nur für Unfallgeschädigte - erhältlichen Tarifen für die

r\nmietung eines vergleichbaren Ersatzfahrzeugs (innerhalb eines gewissen Rahmens) grund-

riätzlich nur den günstigeren Mietpreis als zur Herstellung objektiv erforderlich ersetzt verlangen

kann (BGH Urteil vom 02.02.2010 - Vl ZR 1 39/08, zitiert nach Juris). Es werden die Aufwendun-

gen erstattert, die ein verständiger und wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschä-

riigten maclren würde (vgl. Heinrichs in Palandt, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 66.

Aufl., g 249 Rn. 30 ff. m.w.N.). Für die Erforderlichkeit trägt der Geschädigte die Beweislast, $

"z86 
ZPO.

Aufgrund des Unfalls musste das Fahrzeug des Klägers unstreitig repariert werden. Dies hat 4
'fage gedauert, die Dauer hat die Beklagte auch nicht bestritten. Sie hat darauf hingewiesen,
guch aus dr:m Gutachten ergebe sich eine korrespondierende fiktive Reparaturzeit. Während

r1er Reparatur war es notwendig, auf ein Ersatzfahrzeug zurÜckzugreifen. Dass der Kläger ein

ianderes Fahrzeug zur Verfügung hat, ist nicht vorgetragen oder ersichtlich. Er hat mit dem Miet-
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v/agen 166 Kilometer zurückgelegt und dadurch seinen Fahrbedarf mittelbar bekundet. Die erfor-

derlichen Kosten kann der Geschädigte ersetzt verlangen. Um die Höhe der erforderlichen Ko-

sten zu schiitzen, S 287 ZPO, legt das Gericht die Schwacke-Liste für den streitgegenständli-
chen Zeitraum zu Grunde.

Die Art der lichätzungsgrundlage gibt $ 287 ZPA nicht vor. Die Schadenshöhe darf lediglich

n icht auf der Grundlage falscher oder offenbar unsachlicher Envägungen festgesetzt werden

und ferner dürfen wesentliche, die Entscheidung bedingende Tatsachen nicht außer Acht blei-

b,en. Auch darf das Gericht nicht in für die Streitentscheidung zentralen Fragen auf nach Sachla-
ge unerlässliche fachliche Erkenntnisse vezichten. Gleichwohl können in geeigneten Fällen Li-

sten oder Tabellen beider Schadensschätzung Verwendung finden (vgl. BGH, Urteilvom 11.

Nlärz2008 - Vl ZR 164107 - VersR 2008,699 Rn 9). Die Schwacke-Liste ist ein Maßstab zur
Sichadensschätzung i. S. v. S 287 ZPO, gegen dessen Eignung - rnsbesondere im Hinblick auf
die eingehaltene Methode zur Gewinnung der erforderlichen Daten - keine generellen Bedenken
sprechen (so bereits mehrfach vom Bundesgerichtshof entschieden, zuletzt durch Ulteil vom

22.02.2011, Vl ZR 353/09, Rdnr. 7, B, zitiert nach Juris).

Fliervon zu trennen ist die Frage, ob sich im konkreten Einzelfall das herangezogene Tabellen-
und Listenwerk - gleichgültig, um welches es sich handelt - als untaugliche Schätzungsgrundla-
ge eruveist, rveil konkrete Zweifel an der realitätsgerechten Abbildung der örtlichen Marktgegeben-
hreiten besterhen und das andere Tabellen- und Listenwerk diese Marktgegebenheiten im konkre-
trsn Einzelfall besser abbildet. In solchen Fällen ist das im konkreten Umfeld zweifelhafte und frag-
vrürdige Tabellenwerk als Schätzungsgrundlage ungeeignet; vielmehr ist entweder dem ande-
ren Tabellenwerk, das die Marktsituation besser abbildet, der Vorzug zu geben oder die Marktsi-
tr-ration mit ernderen Mitteln zu klären, um den erforderlichen Aufwand zur Wiederherstellung der
l\rlobilität des unfallgeschädigten Mieters abzuschätzen. Der Bundesgerichtshof hat deshalb wie-
dlerholt klargestellt, dass gegen eine Schadensschätzung gem. S 287 ZPQ anhand von Listen

und Tabellen - gleich welcher Art - stets der Angriff möglich ist, im konkreten Fall wären dem Ge-
schädigten billigere Mietwagen zugänglich gewesen, als in den herangezogenen Tabellen und Li-

sten ausgewiesen (zuletzt BGH aaO: vgl. auch OLG Stuttgart, Urteilvom 18.08.2011 -7 U

109111, Fundstelle: NZV 20'11, 556-560, zitiert nach juris mit weiteren Nachweisen).

Zwar hat sich die Beklagte gegen die Anwendung der Schwacke-Liste gewandt. Sie hat aller-
dings keine Anhaltspunkte dafür aufzeigen können, dass es sich hierbei nicht um eine angemes-

sene Schäü:ungsgrundlage handelt. Aus dem Umstand, dass sich aus der Fraunhofer Studie an-

dere Tarife ergeben, folgt nicht, dass die Schwacke-Liste als Schätzgrundlage ungeeignet ist.

Dies ist lediglich Anlass dafür, die Geeignetheit der Schwacke-Liste zu überprüfen. Es liegen je-

doch keine r\nhaltspunkte dafür vor, dass die Schwacke-Liste untauglich ist.

Der Beklagtren sind erhebliche Angriffe gegen Schwacke im vorliegenden Fall nicht gelungen.

hlonkrete Zweifel an der Eignung eines bestimmten Tabellenwerks als Schadensschätzungs-
grundlage ergeben sich erst dann, wenn belegt ist, dass ein dem jeweiligen konkreten Mietfahr-

zeug mit allen Kategorisierungsmerkmalen des Tabellenwerks vergleichbares Fahrzeug eines

anderen Vermieters zu einem in erheblicher Weise niedrigeren Gesamtentgelt zu mieten gewe-

sen wäre als zu dem Gesamtmietpreis, der sich nach dem Tabellenwerk ergibt. Die von der Be-

klagten hererngezogenen Internet-Angebote lassen jedoch genau dieses Gesamtentgelt nicht er-
kennen.

Die Beklagte hat keine vergleichbaren günstigeren Angebote im streitgegenständlichen Zeitraum

irn Postleitzahlenbereich des Geschädigten benannt. Vorgelegt wurden Angebote großer Unter-
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nehmen aus Heilbronn. Der Geschädigte hat in 74724 Walldürn gemietet. Er selbst wohnt in

1t4747 Ravernstein. Repariert wurde das Fahrzeug offenbar in74706 Osterburken. Auf das Ge-

t>iet74074lleilbronn (Entfernung ca. 55 km einfach) musste er sich von vorneherein nicht ver-

rveisen lassen. Darüber hinaus datieren die Angebote von Mai/Juni2012. Gemietet wurde im

.lanuar/Feb ruar 2012. Z.war lrift es zu, dass es der Beklagten nicht möglich wäre, ohne weite-

res Angebote aus dem streitgegenständlichen Zeitraum zu erhalten. Jedoch ist aus anderen Ver-

fahren - unter anderem durch Einholung von Sachverständigengutachten und durch Verneh-

rnung der Gieschäftsführerin der Firma Europcar, Niederlassung Tauberbischofsheim - gerichts-

bekannt, dass Preise insbesondere der großen Mietwagenunternehmen starken Schwankungen

unterliegen und in hohem Maße tagesabhängig sind, nämlich je nach Auslastung der Fahrzeug-

flofte variieren. Außerdem ergibt sich aus den vorgelegten Unterlagen nicht, dass vor Ort oder te-

lefonisch dir: gleichen Preise hätten erreicht werden können wie sie sich aus dem Internet erge-

tlen. lm Fließtext des Auszugs aus dem lnternet (Bl, Seite 99 der Akte), der von der Firma

OpelrenUHerrdheim starnmt, steht hingegen, dass "alle obigen Tarife vorreservierungspflichtige

{londertarifr; und nurauf Anfrage überdiese Internetseite gültig" sind. Die Firma Sixt (Seite 103

cjer Akte) teilt mit, dass "Preise nur fur Reservierungen via Internet" gelten. Die Firma Avis (Seite
'107 der Akte) führt auf ihrer Internetseite aus, dass sie "den günstigen Preis garantiere", wenn

<jie "Buchung auf rrvww.Avis.de abgeschlossen" wird.

(3erichtsbef<annt ist des Weiteren, dass die vor Ort angebotenen Tarife nicht zwingend mit de-

nen übereinstimmen, die sich im Internetergeben. Die Preise vorOrtwerden von der jeweiligen

lrliederlassung bestimmt, die lnternetpreise werden zentral gesteuert. Auch dies hat die Ge-

:;chäftsführr:rin der Firma Europcar in einem anderen Verfahren dem Gericht mitgeteilt. Darüber

hrnaus hätte der Kläger, hätte er auf die Angebote der Beklagten zurückgreifen wollen, das Fahr-

;leug in Heilbronn abholen müssen, Welche Zusalzkosten für das Bringen/Holen angefallen wä-

ren lässt sich den Angeboten nicht entnehmen. Zudem ist nicht erkennbar, wie er das Fahzeug

<jort hätte abholen können, da sein Fahrzeug reparieft werden musste. Es war ihm auch nicht et-

rva zumutbilr, sich von einer dritten Person nach Heilbronn fahren zu lassen, um dort einen Wa-

gen zu mielen, zumal dies mit zusätzlichen Kosten verbunden gewesen wäre.

Die Schwacke-Liste fasst auch verschiedene Fahrzeuge zu Preisgruppen zusammen. Die Ein-

gruppierungl erfolgt nicht nur nach Herstellern und Fahrzeug-Modellen, sondern differiert auch in-

nerhalb desselben Fahrzeugmodells nach dessen Motorisierung (vgl OLG Stuttgart aaO). Da

l'ur nahezujedes Fahrzeugmodell unterschiedlrche Motoren mit erheblichen Unterschieden in

der Motorleistung (und im Anschaffungspreis) verfügbar sind, lässt sich aus dem Fahrzeugmo-

<jell selbst noch nicht auf die jeweilige Fahrzeuggruppe schließen. Die von der Beklagten vorge-

legten Internet-Angebote lassen mangels entsprechender Angaben keinen Vergleich mit einer be-

stimmten Fahrzeuggruppe der Schwacke-Liste zu. Demzufolge lässt sich der in den Internet-An-

r;eboten ausgewiesene Basispreis nicht mit dem Normalpreis der Schwacke-Liste vergleichen.

Diese Verglerchbarkeit wird noch weiter dadurch eingeschränkt, dass sich die Angebote der Fir-

fiten nur auf eine bestirnmte Fahrzeugklasse ("Mittelklassewagen", "Kompaktklasse") beziehen.

l\ur vordergründig wird ein bestimmtes Fahrzeugmodell angeboten; denn in allen Angeboten

rryird das vorangestellte Modell lediglich als "Beispiel" für die jeweilige Fahrzeugklasse bzw. als

"nicht verbindlich" angeführt. Sixt führt aus, dass es sich bei der Bilddarstellung lediglich um ei-

ne Beispielrsillustration der Fahrzeugklasse handelt ("lrrtum vorbehalten"), und dass eine Reser-

,uierung nur für eine Fahrzeugklasse, nicht aber für ein bestimmtes Fahrzeug möglich ist (Seite

103). Damitl ist nicht sic:hergestellt, dass das beispielhaft angebotene Fahrzeug dem Mieter

iauch zur Verfügung gestellt wird und damit dem vom Mieter tatsächlich angemieteten Fahrzeug

'vergleichbar ist, das der Kläger zutreffend und richtig anhand der Schwacke-Liste eingruppiert
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hat. Dass Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller - selbst dann, wenn sie derselben Fahrzeug-

klasse angehören und vergleichbar motorisiert sind - in der Schwacke-Liste in unterschiedlichen

Fahrzeuggruppen eingruppiert sein können, erklärt sich nachvollziehbar und sachgerecht, wenn

die zum Teil erheblichen Divergenzen in den Anschaffungspreisen berÜcksichtigt werden, die

fur die Preisgestaltung gewerblicher Autovermieter selbstverständlich von maßgeblicher Bedeu-

tung sind (vgl. OLG Stuttgart aaO).

V/eiter lassen sich den Internet-Angeboten der Beklagten nicht die Kosten entnehmen, die sich

bei Zusatzleistungen für Sonderausstattungen (Winterreifen, Navigationssystem, Anhängerkupp-

lung, Zusatzfahrer, Zustellung/Abholung oder geringerer Selbstbeteiligung) im Schadensfall erge-

ben. Da dies;e Kosten sehr variabel sein können, kommt es für die Frage ob diese Angebote tat-

sächlich günstiger sind als die Schwacke-Liste (Normaltarif, ggfs. mit Unfallersatztarif-Auf-

schlag, zuzriglich gelisteter Nebenkostenpauschalen), auf das konkrete Endergebnis des Miet-

preises an, nicht nur auf den ,,Grundtarif'. So ist bei dem Angebot der Firma Sixt ausgefÜhrt
"lSelbstbeteiigung beiVersicherung i.H.v. 1050 € enthalten". Die Firma Opelrent, Hardheim, ver-

langt eine Sr:lbstbeteiligung i.H.v.1000 € für Vollkasko und Teilkasko. Bei allen Angeboten ist ent-

ureder eine \,./oreservierung oder auch Vorkasse erforderlich bzw. Angabe der Kreditkartendaten.
A,uch zur Frilge des Zustellens oder der Abholung ist im Angebot nichts enthalten.

[]amit lassen sich Vergleiche der "Endpreise" der von der Beklagten angeführten Vergleichsange-
bote mit den von der Klägerin geltend gemachten "Endpreisen" nach der Schwacke-Ltste nicht

anstellen. Erst durch den Vergleich der Endpreise ergibt sich jedoch, welches tatsächlich das bil-
ligere Angebot wäre.

lrn Ergebnis lassen sich somit auch in der konkreten Betrachtung keine Umstände aufzeigen,
die Bedenken gegen die Eignung der Schwacke-Liste als Schätzungsgrundlage im konkreten
E:inzelfall begründen könnten, Dass sich die von Beklagtenseite vorgetragenen - vermeintlichen
- Mängel bei der Erhebung der Schwacke-Liste im streitgegenständlichen Fall ausgewirkt haben

könnten, ist nicht erkennbar. Daher hält das Gericht an seiner Auffassung, die im Landgerichtsbe-

zirk Mosbach wohl auch noch die herrschende Meinung darstellt, fest, dass die Schwacke-Liste
als Schätzungsgrundlage geeignet ist.

Das verunfallte Fahrzeug ist der Gruppe 7 der Schwacke-Liste zuzuordnen. Der Geschädigte

darf grundsiitzlich ein gleichwertiges Fahrzeug anmieten (vergleiche Tempel Materielles Recht

irn Zivilproz<;ss, 4. Aufl, Seite 708, mit weiteren Nachweisen), obgleich er sich unter Umständen

eine Eigenersparnis anrechnen lassen muss, insbesondere, wenn sein Fahrzeug bereits älter

als funf Jahre ist.

Ä,uch die Kosten für die Zustellung/Abholung sind dem Grunde nach erstattungsfähig. Das Fahr-

zeug musste vom Mietwagenunternehmen zum Standort des beschädigten Fahrzeugs bzw. der

Werkstatt gebracht werden und von dort wieder geholt. Es war dem Geschädigten weder nach-

weislich möglich noch ausnahmsweise zuzumuten, das Ersatzfahrzeug selbst abzuholen und

anschließend zurückzubringen.

Auch die Ausrüstung mit Winterreifen ist erstattungsfähig und erstattungspflichtig. Gem. $ 249

Abs. 2 S. 1 l3GB hat der Geschädigte Anspruch auf die zur Naturalrestitution erforderlichen Mit-

tel. lm Falle des Ausgleichs verloren gegangener Nutzungsmöglichkeiten als Folge des an sei-

nem Kfz eingetretenen Unfallschadens ist der Anspruch darauf gerichtet, die Kosten fÜr die An-

mietung einres geeigneten Ersatzfahrzeugs zu ersetzen. ,,Erforderlich" ist demnach der Geldbe-

trag, der nach den Marktgegebenheiten für eine solche Anmietung aufgewandt werden muss.
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lVenn auf dr:m Mietwagenmarkt Mietfahrzeuge mit Winterbereifung nur gegen Zahlung eines Zu-

schlags für dieses Ausstattungsmerkmal angeboten werden, dann ist der zusätzliche Kostenauf-

wand für dier Ausstattung mit Winterreifen erforderlich i S. v. $ 249 Abs. 2 S. 1 BGB. Vorausge-

s;etzt ist dabrei, dass die Winterbereifung ihrerseits erforderlich ist, um den Verlust der Nutzungs-

rnöglichkeit des eigenen Kfz auszugleichen. Dies ist nicht nur stets dann der Fall, wenn das ver-

unfallte Kfz mit Winterreifen ausgestattet war, sondern in allen Fällen, in denen während der Miet-

clauer ernstlich mit der Möglichkeit von Wetterlagen gerechnet werden muss, die mit Rücksicht

auf g 2 Abs 3 a SIVO eine Winterausrüstung des Mietwagens erforderlich machen, Da der Mie-

ter Verantwortung für fremdes Eigentum übernehmen muss, ist ihm in der kalten Jahreszeit die
gaftung für den Mietwagen ohne Winterreifen selbst dann nicht zuzumuten, wenn er sein eige-

nes Fahrzer.rg nicht mit Winterreifen ausgerüstet hat (vgl. zum Vorstehenden: OLG Stuttgart, Ur-

teilvom '18.118.2011-7 U 109/11, Fundstelle: NZV 2011,556-560, zitiert nach juris mit weiteren

I'lachweisen),

Das Argument, in der Winterzeit sei die Ausrüstung eines Mietwagens mit Winterreifen eine

"selbstverst,ändlichkeit", die mit dem Normaltarif abgegolten sei, trägt dann nicht, wenn der

Itrlarkt dies gerade nicht als ,,selbstverständlich" voraussetzl. Dass dies so ist, ergibt sich zur

ijberzeugurrg des Gerichts nicht nur daraus, dass vorliegend gesondert Kosten tatsächlich erho-

ben wurden, sondern aus dem Umstand, dass die Schwacke-Liste aufgrund der Erhebungen

bei unzähliglen Autovermietern Winterreifen als typischerweise gesondert zu vergütende Zusatz-

ausstattung ausweist.

t\uch der Hinweis auf die Winterreifenpflicht gem. S 2 Abs. 3 a SIVO liefert kein durchgreifendes
t\rgument gegen eine zusätzliche Entgeltpflicht. Zum einen fordert $ 2 Abs. 3 a SIVO nicht gene-

rell, ein Fahrzeug mit Winterreifen auszurüsten, sondern nur im Bedarfsfall, nämlich bei entspre-

chenden Witterungs- und/oder Straßenverhältnissen. Zum anderen lässt sich aus dem Um-

s;tand, welclre Leistung vom Autovermieter verlangt werden kann (nämlich Uberlassung eines

verkehrstauglichen, den aktuell geltenden und eingreifenden Bestimmungen genügenden Fahr-

;leugs), nicht auf die dafür geschuldete Gegenleistung schließen. lm Rahmen der Privatautono-

rnie sind dier Parleien frei, auch für eine nur im Bedarfsfall notwendige Zusatzausstattung eine be-

s;ondere Vergütung zu vereinbaren (vgl. zum Vorstehenden: OLG Stuttgart, Urteil vom

18.08.20'1 1 - 7 U 109111, Fundstelle: NZV 201 1 , 556-560, zitiert nach iuris mit weiteren Nachwei-

s;en).

LJnabhängig; davon, ob zudem eine Haftungsbefreiung gesondert zu vergüten ist (in der

{ichwackeListe 2011 sind die Kosten für die Haftungsbefreiung mit einer Selbstbeteiligung bis

ru 500€ bereits in den Normaltarifen enthalten), errechnen sich damit nach Schwacke2011, Mo-

dus, Postleitzahlbezirk 747, Gruppe 07 für vier Tage zuzüglich Ausrüstung mit Winterreifen und

,Zustellen/Abholen:

'l-Tagespauschale: 159,00€
ll-Taoesoauschale: 887,50€
,Zust./Abhok-.n 46,00 € (2 x 23 €)

Wjnlcrejlerr: 40.00 € (4'10 €)

Gesamtkosten: 1132,50 €

,Zieht man erine Eigenersparnis von 10 % (104,05 €)ab, verbleiben immer noch 1.027,85 €.

lSelbst wenn man davon ausgehen sollte, dass der Kläger, weil sein Fahrzeug bereits im Jahr

12004 zugellssen worden ist, nur einen Anspruch hatte, nach Klasse 06 zu mieten, wäre mit Ko-

sten in Höhe von 650 € zu rechnen gewesen (1-Tagespauschale: 141 € + 3-Tagespauschale:
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423€=564€+46€Zustellen/Abholen+40€Winterausrüstung).TatsächlichinRechnungge-
stellt wurderr lediglich 567,23c 

_zu 
ullgyjnt.l!,*t*lf hat dqr [Lägg"g9ß99 tfht sg!ie]e!:

Vor diesem Hintergrund ist es auch unerheblich, dass der Kläger keine Vergleichsangebote ein-

geholt hat. Dies hat sich nicht ausgewirkt, da er günstiger gemietet hat als voraussichtlich zu er-

urarten gewesen wäre. Er kann Ersatz der entstandenen Kosten, d.h. noch 2'11 € (675 € abzüg-

lich 454 €) verlangen

f)iesen Betrrag muss die Beklagte 'rerzinsen wie beantragt ab dem fruchtlosen Fristablauf des

mit Anwalts:;chreiben vom 29. Mär22012 gesetzten Zahlungsziels, $$ 286 Abs. 1 S. '1,288 Abs'

1 BGB.

A,llerdings kilnn der Kläger nicht die Kosten fordern, die für das Einholen eines Reparaturablauf-
plans angefilllen sind. Anerkannt is;t, dass der Geschädigte ein Sachverständigengutachten
oder, wenn res sich um einen Bagatellschaden handelt einen Kostenvoranschlag einholen kann.

Offenbar lier3t auch ein Gutachten vor. Der Kläger hat es auszugsweise mit der Klageschrift vor-

gelegt. Die t3eklagte hat unbestrittern darauf hingewiesen, auch der Gutachter habe sich zu der

voraussichtlichen Reparaturdauer geäußert. Noch bevor die Schäden des Klägers beziffert wor-

den sind (laut Vortrag der Klageparteram B. Februar 2012,woraufhin die Beklagte am 13. Febru-

ar 2012 einel Zwrschennachricht gesandt habe) hat der Kläger schon am 3. Februar 2012 einen

Fleparaturablaufplan angefordert. z1u diesem Zeitpunkt konnte und musste er nicht davon ausge-

hen, dass dles er{orderlich sein wurde, um die Mietdauer zu begrunden, Dies gilt erst recht vor

dem Hintergtrund, dass es keine unenvarteten wesentlichen Verzögerungen oder Abweichungen

vom Privatgutachten gegeben hat. Ein zögerliches Regulierungsverhalten kann der Beklagten

nicht vorgeworfen werden. Vielmelrr bestimmt $ 3 a PflVG, dass derVersicherer, wenn ein Drit-

tr:r die Versicherung direkt in Anspruch nimmt, unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Mona-

tr3n, ein mit Gründen versehenes Sichadensersatzangebot vorzulegen hat, wenn die Eintritts-
prflicht unstrr:itig ist und der Schaden beziffert wurde, Gemäß $ 3a Abs. 1 Nummer 1 S. 2 PfIVG

beginnt die Frist mit Zugang des Antrags bei dem Versicherer. Die Klagepartei hat erstmals am

8i. Februar 2!.012ihren Schaden beziffert, die Beklagte soll am 20.März 2012 Regulierungsverhal-

tran gezeigt haben. In der Regel muss einem Versicherer zugestanden werden, die Forderungen

zu prüfen, wofür in der Regei sechs Wochen er-forderlich, aber auch ausreichend sein dürften.

Der Kläger hat auch nicht behauptret. dass die Beklagte überhaupt die Dauer der Miete bemän-

grelt hat, so dass er sich hätte veranlasst sehen müssen, einen Reparaturablaufplan vorzulegen.

Da dies folglich nicht zur erforderlir:hen Rechtsverfolgung gehörte, war die Klage mit Blick auf

clie geforderten 75 € abzuweisen. ,Chne Anspruch in der Hauptsache gibt es auch diesbezüglich

keinen Ansprruch auf Zahlung von 'Verzugszinsen.

Die Kostenentscheidung beruht aurf $ 92 Abs. 1 ZPO. Das Gericht hält nach der Auslegung der

h(lageschrift dafür, dass es sich beri dem Antrag des Klägers um ein Schreibversehen / einen Re-

c;henfehler gehandelt hat. Er wollter Ersatz für die restlichen Mietwagenkosten (221 €) und fur

clen Reparaturablaufplan (75 €), d,h, insgesamt 296 € Gefordert hat er 360,09 €. Auf den entspre-

c;henden Hirrweis des Gerichts (Serite 147 der Akte) hat sich der Kläger nicht Gegenteilig eingelas-

sien, so dass von einem schlichterr Tipp- bzw. Rechenfehler auszugehen ist. Anträge sind ge-

rnäß gg 133, 157 BGB auslegungs;fähig. Die Quote war also im Verhältnis221€2u296 € zu bil-

clen, nicht v,cn 221€ zu 360,09 €. Auch der Streitwert war entsprechend festzusetzen, $ 3 ZPO,

Si 63 Abs. 2 GKG.

Die Entscheridung zur vorläufigen \/ollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den $$ 708 Nr.

11.713 ZPO.
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lJie Vorausl;etzungen für eine Zulassung der Berufung gemäß $ 5'11 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 ZPO lie-

gen nicht vor. Weder ist die Rechtssache von grundsätzlicher Bedeutung, noch erfordern die

Ilechtsfortbildung oder die Srcherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung

des Berufurrgsgerichts.

l(och
Ilichterin arn Amtsgericht
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